
destens so viel Stallbauten vorzusehen, wie im Rahmen 
des Bodenreform-Bauprogramms Neubauernhäuser er
richtet werden. Das Ministerium für Aufbau wird be
auftragt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Land- und Forstwirtschaft bis zum 25. Februar 1950 im 
Rahmen der für 1950 bereitgestellten Investitionsmittel 
einwandfreie Finanz- und Materialbedarfsplanungen 
für den vorgenommenen Zweck aufzustellen und dabei 
die Entwicklung des Stallbaues bei den volkseigenen 
Gütern zu berücksichtigen.

(2) In stärkerem Ausmaß als bisher sind Dorf
schauen und Stallbegehungen zur Förderung der Tier
zucht durchzuführen.

§ 26
(1) Zur Erhaltung und Verbesserung der Rinder- und 

der übrigen Viehbestände ist mit Wirkung vom 1. April 
1950 ab die Viehwirtschaftsberatung im Bereiche der 
Dorfgenossenschaften einzuführen. Die Viehwirtschafts
berater haben zugleich die Milchleistungsprüfung vor
zunehmen.

(2) Vom 1. April 1950 ab ist die Milchleistungsprüfung 
in allen Ländern der Deutschen Demokratischen Repu
blik allgemein verbindlich. Die hierzu erforderlichen 
Bestimmungen erläßt das Ministerium für Land- und 
Forstwirtschaft bis zum 1. März 1950.

(3) Die für die Milchleistungsprüfungen verantwort
lichen Landesstellen haben das vorhandene Beratungs
und Prüfungsmaterial so zu schulen, daß es befähigt 
ist, eine wirksame Beratung der Bauern in allen 
Fragen der Viehwirtschaft, besonders der Fütterung, 
der Haltung und des Melkens des Rindviehs durch
zuführen.

§ 27
Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 

wird beauftragt, bis zum 1. März 1950 zur Verstärkung 
und Verbesserung der Sterilitätsbekämpfung eine Ver
ordnung zu erlassen, wobei die Vermehrung der Zahl 
der Tierärzte und Veterinärhelfer sowie die laufende 
Untersuchung der Tierbestände und Behandlung er
krankter Tiere gleichmäßig zu berücksichtigen ist.

§ 28
Bis zum 30. Juni 1950 ist die Zahl der Besamungs

stationen der Vereinigung der gegenseitigen Bauern
hilfe auf 50 Stationen zu vermehren. Das Ministerium 
für Innerdeutschen Handel, Außenhandel und Material
versorgung hat dem Ministerium für Land- und Forst
wirtschaft bis zum 30. Juni 1950 über die planmäßige 
Zuteilung hinaus 50 Pkws für die Motorisierung der 
Leiter der Besamungsstationen bereitzustellen.

VI. Bessere Schädlingsbekämpfung
§ 29

(1) Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
erläßt unverzüglich eine Verordnung zur Bekämpfung 
des Kartoffelkäfers im Jahre 1950.

(2) Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
wird beauftragt, bis zum 1. März 1950 einen Gesetz
entwurf auszuarbeiten, der die umfassende und wirk
same Schädlingsbekämpfung in sämtlichen landwirt
schaftlichen Zweigen, einschließlich der Sonderkulturen, 
regelt.

VII. Entfaltung der Grünlandkulturen und Erweiterung 
der Anbaufläche

§ 30
Zur Verhinderung weiterer Bodenaustrocknung ist 

für das Jahr 1950 in Sachsen und Sachsen-Anhalt eine 
planmäßige Bepflanzung entsprechender Gelände
streifen mit dem zweckmäßigsten Baumbestand vor
zunehmen. Die Ministerien für Land- und Forstwirt
schaft, für Planung und für Aufbau haben die

erforderlichen Anweisungen unverzüglich zu erlassen. 
Die für die Anpflanzung vorgesehenen Flächen und 
Baumarten sind hierbei genau festzusetzen.

§ 31
(1) Alle nicht oder nur unvollkommen genutzten, 

aber landwirtschaftlich nutzbaren Flächen sind restlos 
zweckentsprechend zu nutzen.

(2) Das Ministerium für Aufbau hat im Einver
nehmen mit dem Ministerium für Land- und Forst
wirtschaft bis zum 1. März 1950 unter Verwendung der 
Ergebnisse der Wirtschaftsflächenerhebung einen Plan 
über Art und Umfang der Nutzung dieser Flächen 
aufzustellen. Minderertragsfähige oder nur für die 
Bewirtschaftung ungünstig gelegene Bodenflächen sind 
möglichst als Schafgemeinschaftsweiden, für Hühner
farmen, Obstkulturen, Baumpflanzungen oder Spargel
anlagen zu verwenden.

§ 32
(1) Die für die im Wirtschaftsjahr 1950 durch die 

bergbauliche Nutzung im Tagebau bestimmten, hierfür 
noch nicht in Anspruch genommenen Flächen sind in 
den landwirtschaftlichen Anbauplan einzubeziehen.

(2) Bei Abbau solcher Flächen ist durch die verant
wortlichen Bergbaubetriebe der Mutterboden besonders 
zu lagern. Abbaugruben sind wieder aufzufüllen und 
der Mutterboden ist aufzutragen.

(3) Die Kontrolle der Durchführung dieser Maß
nahmen obliegt den Ministerpräsidenten der Länder.

§ 33
Die Entminung der bisher noch verminten landwirt

schaftlich nutzbaren Flächen, besonders in den Kreisen 
Guben, Lebus und Oberbarnim, ist so zu beschleunigen, 
daß diese Flächen noch im Frühjahr 1950 landwirt
schaftlich genutzt werden können.

§ 34
Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft wird 

beauftragt, eine Überprüfung der von der Vereinigung 
der gegenseitigen Bauernhilfe und den Maschinen
ausleihstationen in Anspruch genommenen landwirt
schaftlichen Nutzflächen bis zum 28. Februar 1950 
durchzuführen. Soweit bei einer Station oder Orts
vereinigung die Nutzfläche 2 ha übersteigt, ist sie in 
die Anbauplanung und Ablieferungspflicht einzu
beziehen.

§ 35
(1) Der Zustand des Grünlandes (Wiesen und Weiden) 

erfordert ein sofortiges Eingreifen der Wasser- und 
Bodenverbände. Das Ministerium für Land- und Forst
wirtschaft hat bis zum 28. Februar 1950 durch auf
klärende Veranstaltungen — besonders in den Ländern 
Mecklenburg und Brandenburg — und durch ent
sprechende Anweisungen für eine Verbesserung der 
Grünlandbewirtschaftung Sorge zu tragen. Die Graben
räumung in Verbindung mit der Schaffung der er
forderlichen Vorflut, der Neubau von Schöpfwerken, 
Stau- und Schleusenanlagen und die Instandsetzung 
sowie Verbesserung der Drainanlagen ist hierbei zu 
berücksichtigen.

(2) Die für die Ingangsetzung von Schöpfwerken 
erforderlichen Motoren sind vom Ministerium für 
Innerdeutschen Handel, Außenhandel und Material
versorgung im Rahmen des für die Landwirtschaft 
vorgesehenen Globalkontingents für das Jahr 1950 
bereitzustellen. Im Rahmen der Pläne sind den Liefer
werken spezifizierte Produktionsauflagen durch das 
Ministerium für Industrie zu erteilen.

§ 36
(1) Die gesetzlichen Grundlagen für die Organisation 

und Arbeit der Wasser- und Boden verbände sind 
durch das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
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